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 Veröffentlicht am 22.02.1989

Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

MRG §27 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Der scheidende Mieter kann auch die Vermittlungsprovision auf den neuen Mieter überwälzen, so weit sie dem

zulässigen Teil der von ihm bezahlten Ablöse entspricht.
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